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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be -
schlos sen:

Artikel 1

Das Schulgesetz vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt
ge ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember
2008 (GVBl. S. 340), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

§ 70 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Alle Sorgeberechtigten und volljährigen Schülerin nen
und Schüler der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen
Schularten, Schulformen, Bildungsgänge und Schulstufen
haben einkommensunabhängig einen Anspruch darauf,
Schul bücher einschließlich sie ersetzender Druckschriften
gegen ein Entgelt, das pro Schuljahr nicht über einem
Drit tel des Ladenpreises liegen darf, auszuleihen. Dies gilt
nicht für Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften,
die über einen Zeitraum von mehr als drei Schuljahren
von einer Schülerin oder einem Schüler genutzt werden,
sowie für Schulbücher ergänzende Druckschriften. Wird
eine Einkommensgrenze unterschritten, deren Ausgestal -
tung das fachlich zuständige Ministerium im Einverneh -
men mit dem für das Kommunalrecht zuständigen Mi -
nisterium und dem für das Haushaltsrecht zuständigen
Ministerium regelt, ist für die Ausleihe kein Entgelt nach
Satz 1 zu entrichten; zusätzlich sind Schulbücher und sie
ersetzende Druckschriften, die über einen Zeitraum von
mehr als drei Schuljahren von einer Schülerin oder einem
Schüler genutzt werden, sowie die notwendigen Schul -
bücher ergänzenden Druckschriften kostenlos zur Ver -
fügung zu stellen. Soweit Lernmittelfreiheit über Satz 1
und 2 hinaus gewährt wird, kann sie an eine Einkommens -
grenze gebunden werden. Die Lernmittelfreiheit kann auf
bestimmte Lernmittel beschränkt werden. Für die Sorge -
berechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schüler
kann im Falle der Über eignung der Lernmittel ein Eigen -
anteil vorgesehen werden.“

2. Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Das Nähere, insbesondere die Festlegung der in die
Lernmittelfreiheit einbezogenen Schularten, Schulformen,
Bildungsgänge, Schulstufen sowie Einzelheiten zur Fest -
set zung des Entgelts und zum Verfahren der Gebühren -
erhebung, das Verfahren der Ausleihe und weitere Ein -
zelheiten zu Umfang und Art der Bereitstellung der
Lern mittel regelt das fachlich zuständige Ministerium im
Einvernehmen mit dem für das Kommunalrecht zustän -
digen Ministerium und dem für das Haushaltsrecht zu -
ständigen Ministerium durch Rechtsverordnung.“

3. Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Die Gewährung der Lernmittelfreiheit obliegt dem
Schul träger. Für die kommunalen Schulträger ist sie
Pflicht aufgabe der Selbstverwaltung. Die kommunalen
Schul träger erhalten vom Land Zuweisungen, die sich
nach der Zahl der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen
Schüle rinnen und Schüler und den erforderlichen Lern -
mittel ausgaben richten. Sie verwalten die Entgelte nach
Ab satz 3 Satz 1; das Aufkommen steht dem Land zu. Das
Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium im Ein -
verneh men mit dem für das Kommunalrecht zuständigen
Ministerium und dem für das Haushaltsrecht zuständigen
Ministerium durch Rechtsverordnung. In dieser Rechts -
verord nung ist eine Regelung zum Ausgleich der Mehr -
belas tun gen der kom munalen Schulträger vorzusehen, die
durch das Zweite Landesgesetz zur Änderung des Schul -
gesetzes vom 22. Dezember 2009 (GVBl. S. 418) hin -
sichtlich des Verwaltungsaufwands und der erforder lichen
Lernmittelausgaben verursacht werden.“

4. In Absatz 6 wird die Verweisung „Absatzes 5 Satz 3 und 4“
durch die Verweisung „Absatzes 5 Satz 3 bis 5“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es
gilt erstmals für das Schuljahr 2010/2011.

Zwe i t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Schulgesetzes
Vom 22. Dezember 2009

Mainz, den 22. Dezember 2009
Der Ministerpräsident

Kurt Beck


